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Grundsätzliche und besondere Nutzungsbedingungen des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) 
 
Grundsätzliche Nutzungsbedingungen für Publikationen 
 
Alle Publikationen des Verbandes Fenster und Fassade (VFF) einschließlich aller ihrer Teile sind urheberrechtlich 
geschützt.  
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrecht zugelassen ist, insbesondere die Vervielfältigung, 
Verbreitung, das Ausstellen, die Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen, bedarf der vorherigen Zustimmung der Herausgeber.  
 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Herausgeber 
unzulässig und strafbar. Die Herausgeber behalten sich insofern sämtliche in Betracht kommenden Ansprüche 
insbesondere auf Unterlassung und Schadenersatz ausdrücklich vor. 
 
 
Besondere Nutzungsbestimmungen für Dokumente in elektronischer Form  
  
Dokumente in elektronischer Form (beispielsweise DOC- oder PDF-Format) unterliegen ebenso wie die 
Druckfassungen dem Urheberrechtsschutz. 
Der in diesen Dokumenten genannte bzw. über eine Kennung identifizierbare Erwerber (nachfolgend „Erwerber“ 
genannt) hat bei deren Nutzung zusätzlich zu den grundsätzlichen Nutzungsbedingungen (s.o.) Folgendes zu beachten: 
 
Der Erwerber darf Dokumente ausschließlich zur eigenen, betriebsinternen Nutzung an einem Einzelplatz bzw. im 
betriebsinternen Netz seines Unternehmens verwenden. Die Weitergabe von Auszügen, z.B. als Anlage zu einzelnen 
Schreiben, ist unter Angabe der Quelle gestattet. Nicht gestattet ist die Weitergabe der Dokumente mit bzw. in Form 
von sogenannten „Serienbriefen“. Der Erwerber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Empfänger die erhaltenen 
Dokumente nicht weitergibt. Im Fall der Weitergabe haftet der Erwerber dem Herausgeber insbesondere für den 
entstehenden Schaden. 
 
Das Einräumen eines Zugangs für Dritte zu den Dokumenten, deren Einstellen (vollständig oder teilweise) in das 
Internet und/oder in lokale Intranetsysteme (z.B. Kundendatenbanken) ist nicht zulässig. 
 
Jegliche Umgestaltung der Dokumente ist nicht zulässig. Der Erwerber ist verpflichtet, diese nur sachgerecht zu 
nutzen. Er verpflichtet sich, die Zugriffsmöglichkeiten nicht missbräuchlich zu nutzen und den anerkannten 
Grundsätzen zum Schutz der Datensicherheit Rechnung zu tragen; er wird ferner den Herausgebern Hinweise auf eine 
missbräuchliche Nutzung unverzüglich anzeigen.  
 
Der Erwerber trägt im Übrigen Sorge dafür, dass unberechtigte Dritte nicht in den Besitz der Dokumente oder der von 
ihm oder dem Erwerber angefertigten Vervielfältigungsstücke gelangen oder sich unberechtigt Kenntnis vom Inhalt 
der Daten verschaffen. 
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1 Einführung 
Das VFF-Merkblatt HO.06-1 „Holzarten für den Fensterbau - Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle“ definiert 
Anforderungen und Bewertungsgrundlagen für die Verwendung von Holz im Fensterbau. Es richtet sich an 
Planerinnen und Planer, Händler, Hersteller, Verarbeiter, ausschreibende Stellen sowie Prüfinstitutionen und dient der 
einheitlichen Anwendung von Kriterien zur Sicherstellung von Qualität, Funktionalität und ökologischer 
Verantwortung. 
 
Ein zentrales Ziel ist es, die Verwendung geeigneter Holzarten unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen 
Waldbewirtschaftung zu fördern. Nachhaltigkeit ist dabei keine optionale Empfehlung, sondern eine grundlegende 
Anforderung an zukunftsfähiges Bauen. Die eingesetzten Holzarten sollen aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft 
stammen – idealerweise nachgewiesen durch anerkannte Nachhaltigkeitszertifikate – und zur klima- und 
ressourcenschonenden Produktion sowie zur Kreislauffähigkeit von Bauprodukten beitragen. 
Grundlage hierfür ist die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Verordnung 
über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR - EU Verordnung 2023/1115). Die EUDR erfordert den Nachweis, dass 
für die Gewinnung des verwendeten Holzes keine Entwaldung oder Waldschädigung stattgefunden hat und dass die 
Hölzer aus legalen Quellen stammen.  
Anerkannte Nachhaltigkeitszertifikate leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der ökologischen 
Anforderungen und zur Glaubwürdigkeit der Herkunft eingesetzter Materialien. Damit wird Nachhaltigkeit zu einem 
festen Bestandteil der technischen Anforderungen und Qualitätssicherung im modernen Fensterbau. 
 
Die Tabelle 4 und Tabelle 5 zu „Holzarten zur Herstellung maßhaltiger Bauteile“ zeigen Holzarten auf, die sich im 
Einsatz für maßhaltige Bauteile (Fenster, Außentüren, Vorhangfassaden, Wintergärten) als geeignet und bewährt 
erwiesen haben. Die Festlegung der Holzarten war notwendig, da es bisher keine technischen Regelwerke zu diesem 
Thema gab.  
 
Die Eignung einer Holzart zur Herstellung maßhaltiger Bauteile wird durch ein Fachgremium beurteilt. Die 
Einstufung einer gegebenen Holzart als „geeignet“ entbindet jedoch nicht von eigener Verantwortung beim Einsatz 
von Holzarten für den Fensterbau. Klagbare Ansprüche können deshalb aus der Anwendung der Liste nicht abgeleitet 
werden. 
 
Außer den aufgezeigten Holzarten gibt es weitere Holzarten, die für maßhaltige Bauteile - im Folgenden vereinfacht 
als „Fensterbau“ bezeichnet - geeignet sein können. Über die Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren, 
Fachabteilung Holz besteht daher eine Möglichkeit, weitere Holzarten zu beurteilen und über eine Freigabe im 
Einzelfall bzw. Aufnahme in diese Liste bisherige Unsicherheiten abzubauen. Eine Information zum Verfahren zur 
Aufnahme weiterer Holzarten kann von der Geschäftsstelle des Verbandes und der Gütegemeinschaft angefordert 
werden. 
 
Dieses Merkblatt wird ergänzt durch die Teile HO.06-2 – Holzarten für den Fensterbau, Teil 2: Holzarten zur 
Verwendung in geschützten Holzkonstruktionen, HO.06-3 – Holzarten für den Fensterbau, Teil 3: Lamellierte 
Fensterkanteln aus verschiedenen Holzarten und Holzprodukten und HO.06-4 – Holzarten für den Fensterbau, Teil 4: 
Modifizierte Hölzer. 
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